
Bezirksausschuss des 19. Stadtbezirkes Landeshauptstadt
MünchenThalkirchen - Obersendling - Forstenried -

Fürstenried - Solln

Landeshauptstadt München, Direktorium
BA-Geschäftsstelle Süd, Meindlstr. 14, 81373 München

An das
Mobilitätsreferat
Verkehrs- und Bezirksmanagement (MOR-GB2)
Bezirksmanagement und Projektentwicklung
Bezirk Süd-Ost

Vorsitzender
Dr. Ludwig Weidinger

Geschäftsstelle:
Meindlstr. 14, 81373 München
Telefon: (089) 233-33883
Telefax: (089) 233-989-33885
E-Mail: ba19@muenchen.de

München, 20.04.2023

Entscheidungsvorschlag zur künftigen Raumaufteilung der Boschetsrieder Straße
zwischen Aidenbachstraße und Plinganser-/Wolfratshauser Straße (Stadtbezirk 19); 
Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06750

Sehr geehrte Damen und Herren,

der BA 19 hat sich in seiner Sitzung am 18.04.2023 mit o.g. Entscheidung befasst und 
hat folgende Stellungnahme hierzu beschlossen: 

Der Beschlussvorlage wird mehrheitlich zugestimmt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Dr. Ludwig Weidinger
Vorsitzender       
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Datum: 07.07.2022 
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Baureferat 

Tiefbau 
Verkehrsinfrastruktur Ost 
BAU-T1-VI-O 

Entscheidungsvorschlag zur künftigen Raumaufteilung der Boschetsrieder Straße 
zwischen Aidenbachstraße und Plinganser-lWolfratshauser Straße 
(Stadtbezirk 19) 

Grundsatzbeschluss 
Verkehrsführung und Raumaufteilung 

- 2. Mitzeichnung -

1. An das Mobilitätsreferat
per E-Mail an gb2-13.mor@muenchen.de und

Der o. g. Beschlussentwurf wird seitens des Baureferates mitgezeichnet, sofern die in der
Beschlussvorlage ersichtlichen Änderungen und nachfolgenden Hinweise berücksichtigt
werden:

Gemäß Abstimmung des Mobilitätsreferats mit den Initiatorinnen und Initiatoren des 
Radentscheids München (REM) verläuft in der Boschetsrieder Straße östlich der 
Hofmannstraße eine Radvorrangroute IR III. Der Hinweis auf diese Kategorie fehlt im 
Beschlussentwurf. 
Damit wäre eine Regelbreite von 2,50 m vorzusehen, gemäß Forderung REM. Die im 
Beschluss angegebenen 2,30 m sind generell lediglich das Mindestmaß gemäß REM. 
Darauf und auf die Unterschreitung des Regelmaßes bitten wir im Beschlussentwurf 
hinzuweisen. 
Entsprechend bitten wir auch darauf hinzuweisen, dass die Regelbreiten von 75 cm für den 
Sicherheitsstreifen am Fahrbahnrand und von mindestens 1,00 m an Parkern, auch beides 
Forderungen des REM, nicht eingehalten werden. 

Es ist zu prüfen und im Beschluss und ggf. in den Plänen darzustellen, ob die Parkbuchten 
mit eventuell mehr Bäumen (Alleecharakter) gegliedert werden können. 

Es ist zu prüfen und im Beschluss und ggf. in den Plänen darzustellen, ob auch im 
Gehwegbereich auf Gehwegnasen, z. B. an der Kreuzung Hofmannstraße nördlich der 
Haltestelle, zusätzlich Bäume platziert werden können. 

Es ist zu prüfen und im Beschluss und ggf. in den Plänen darzustellen, ob der Radweg 
östlich der Bahnlinie München - Holzkirchen auf der Höhe Boschetsrieder Straße 
Hausnummer 35 zu Gunsten einer angemessenem Gehbahnbreite (geplant nur 1, 70 m) 
noch zu verschmälern ist. 

Wir bitten darum, die Beschlussvorlage auch dem Kommunalreferat zur Mitzeichnung 
zuzuleiten. 

gez. 

Stellvertreter der Referentin 

Anlage 
Beschlussentwurf -Änderungen Baureferat 





Datum: 04.08.2022 

 Investitionsplanung 
 und -controlling 
 SKA 2.21 

Entscheidungsvorschlag zur künftigen Raumaufteilung der Boschetsrieder Straße  
zwischen Aidenbachstraße und Plinganser-/Wolfratshauser Straße (Stadtbezirk 19) 

Grundsatzbeschluss 

Verkehrsführung und Raumaufteilung 

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06750 

Beschlussvorlage für den Mobilitätsausschuss am XX.XX.XXXX (VB) 
Öffentliche Sitzung 

I. An das Mobilitätsreferat

Die Stadtkämmerei erhebt zu o.g. Beschlussvorlage keine Einwände.

Die aufgrund der Bedarfs- und Konzeptgenehmigung beauftragte Projektplanung führt zu
keiner Ausweitung des Mehrjahresinvestitionsplanes oder des Haushalts, da sie vollständig
aus der Nahmobilitätspauschale finanziert wird. Die Gesamtkosten liegen allerdings erst mit
der Projektgenehmigung des Baureferates vor.

Gezeichnet 

 am 04.08.2022 

astrid.mittelstaedt
Textfeld
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Datum: 18.07.2022 

An das MOR 
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Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung 
Stadtplanung 
PLAN-HAll-30V 

Entscheidungsvorschlag zur künftigen Raumaufteilung der Boschetsrieder Straße zwischen 
Aidenbachstraße und Plinganser-/Wolfratshauser Straße (Stadtbezirk 19) Grundsatzbeschluss 
Verkehrsführung und Raumaufteilung 
Sitzungsvorlagen Nr. 20-26 / V 06750 

Stellungnahme seitens 33P mit 11/ 53 

Sehr geehrte Kolleg*innen, 

das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wurde gebeten die Beschlussvorlage des MOR 
„Entscheidungsvorschlag zur künftigen Raumaufteilung der Boschetsrieder Straße zwischen 
Aidenbachstraße und Plinganser-/ Wolfratshauser Straße (Stadtbezirk 19)" als 
Grundsatzbeschluss zur Verkehrsführung und Raumaufteilung mitzuzeichnen. Mit der Vorlage 
wird dem Stadtrat das Maßnahmenbündel zur Umsetzung verschiedener Beschlüsse zum 
Radentscheid für diesen Bereich der Boschetsrieder Straße vorgeschlagen. 

Der rasche radentscheidskonforme Ausbau der Radwege, insbesondere auch von wichtigen 
Routen, wird selbstverständlich auch seitens des Referates für Stadtplanung und Bauordnung 
befürwortet und unterstützt. 

Die Beschlussvorlage stellt abschnittsweise die vorgeschlagenen Maßnahmen dar. Dabei liegt 
der Abschnit "1. Aidenbachstraße bis Hofmannstraße"- mit den Bauflächen südlich und 
nördlich der Boschetsrieder Straße - im Umgriff des in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplanes mit Grünordnung Nr. 1769a (Ratzingerplatz). 

Die für diesen Bereich dargestellte Planung kann derzeit seitens des PLAN leider nicht 
mitgetragen werden, da noch keine für diesen Bereich final abgestimmte 
Straßenplanung, hier insbesondere noch keine final abgestimmte Lage der neu zu 
bestimmenden nördlichen Straßenbegrenzung und der nördlich angrenzenden 
Baugebiete sowie den potenziell begrünbaren Flächenanteilen vorliegt. Zudem ist der 
Erhalt des Baumbestandes im Mittelteiler nicht eindeutig dargestellt 

Anlass und Ziel des Bebauungsplanverfahrens ist es, den Ratzingerplatz als Quartierszentrum 
mit Schulstandort und weiteren Funktionen wie Dienstleistung, Einkaufen, Kultur, Soziales und 
auch Wohnen als Lebensraum in Obersendling zu entwickeln. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erfolgte zuletzt die Befassung des Stadtrates im 
Rahmen des Grundsatz- und Eckdatenbeschlusses vom 25.02.2016 (Sitzungsvorlage Nr. 14-
20 / V 04366) zur Aktualisierung des Aufstellungsbeschlusses. Im Rahmen dieses 
Beschlusses wurden die planerischen Ziele konkretisiert und insbesondere hinsichtlich der 
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Referat für Klima- und 

Mobilitätsr-er2rat
Umweltschutz 
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Poststelle 

Umweltvorsorge in der 
räumlichen Planung 
RKU-I-2 

Entsc�eidungsvorschlag-zur künftigen Raumaufteilung der Boschetsrieder Straße 

zwischen Aidenbachstraße und Plinganser-/Wolfratshauser Straße (Stadtbezirk 19) 

Grundsatzbeschluss 
Verkehrsführung und Raumaufteilung 

Mitzeichnung des Beschlussentwurfes Nr. 20-26 J V 06750 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

---- ----.--......--.-----,-------, 
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mit E-Mail vom 09.06.2022 haben Sie das Referat für Klima- und Umweltschutz um Mitzeich-
nung des Beschlussentwurtes zum Grundsatzbeschluss Verkehrsführung und Raumaufteilung 
der Boschetsrieder Straße zwischen Aidenbachstraße und Plinganser-/Wolfratshauser Straße 
(Stadtbezirk 19) gebeten. 

Mit den Inhalten der Beschlussvorlage besteht aus Sicht des Referates für Klima- und Umwelt
schutz Einverstän.dnis. Die Beschlussvorlage wird daher mitgezeichriet. 

Darüber hinaus möchten wir noch auf die folgenden Punkte hinweisen: 

Stadtklima 

Die zur Herstellung des Radweges notwendigen Baumfällungen im Bereich der Geretsrieder 
Straße sind von Seiten des Referates für Klima- und Umweltschutz zu bedauern, aufgrund von 
umfangreichen Neupflanzungen von Bäumen im Planungsgebiet jedoch vertretbar. Es ist zu 
erwarten, dass _sich dadurch mittel- bis langfristig positive Auswirkungen auf die bioklimatische ■ 
Situation ergeben. 

Lärmvorsorge 

Wir weisen darauf hin, dass im weiteren Verfahren geprüft werden muss, ob es sich bei der 
Errichtung des Radwegs in der Boschetsrieder Straße um einen erheblichen baulichen Eingriff 
i.S. der 16. BlmSchV handelt.

Wenn dies der Fall ist, muss untersucht werden ob eine wesentliche Änderung i.S. der 16. 
BlmSchV vorliegt und ein Anspruch auf Maßnahmen zur Lärmvorsorge entsteht. 





Datum: 29.07.2022 
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Kommunalreferat 

Immobilienservice 
Kaufmännische 
Dienstleistungen 
Grundstücksverkehr Süd 

KR-1S-KD-GV-S 

Entscheidungsvorschlag zur künftigen Raumaufteilung der Boschetsrieder Straße 
zwischen Aidenbachstraße und Plinganser-/Wolfratshauser Straße (Stadtbezirk 19) 

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06750 

Beschluss des Mobilitätsausschusses vom 
Öffentliche Sitzung 

Mitzeichnung des Kommunalreferats 

An das Mobilitätsreferat 

Mit Zuleitung vom 09.06.2022 baten Sie um Mitzeichnung der o. g. Beschlussvorlage. 

Das Kommunalreferat wird die notwendigen Erwerbe der privaten Teilflächen bzw. der 
Flurstücke tätigen, sobald entsprechende Erwerbsaufträge des Baureferats vorliegen. 
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AW: BE-Radentscheid_Boschetsrieder Straße (0241.2-1-0013) 

Di 26.07.2022 15:35 

HalloHerr-

vielen Dank für die nachgeholte Einbindung. An sich sind die Inhalte unkritisch und mit uns soweit ausreichend 
abgestimmt. 

Wir bitten um zwei Textanpassungen: 

Unter Punkt 11.6.2 .Barrierefreiheit an Bushaltestellen" bitte auf S. 21 des Entwurfs die Auflistung der betroffenen 
Haltestellen bei Unterpunkt 5 wie folgt neu schreiben: 

5. Linien Nr. 134 und 136 von Wolfratshauser Str. nach So/In. Bf. bzw. Theresienhöhe / Haltestelle Tölzer Straße

In diesem Zusammenhang bittet die MVG um Prüfung, auch die Haltestelle „Tölzer Straße" (Linien 134 und 136) auf der 
Westseite der Tölzer Straße in das Projekt zu integrieren. Hiermit würde doppelter Bauaufwand für den ohnehin 
durchzuführenden, barrierefreien Umbau minimiert. 

Auf der gleichen Seite muss folgerichtig ergänzt werden: 

[ ... ] An dieser Position hält zukünftig auch die Linie 134 Richtung Theresienhöhe. Die bisherige Position in der Tölzer 

Straße nördlich der Boschetsrieder Straße wird folglich aufgegeben. 

Ende der Stellungnahme 

Melden Sie sich gerne für Rückfragen. 

Freundliche Grüße 

Angebotsplanung Busverkehr 
MVG 

Von: 

Gesendet: Mittwoch, 13. Juli 2022 11:02 
An: 
Betreff: WG: BE-Radentscheid_Boschetsrieder Straße (0241.2-1-0013) 

27.07.2022, 08:42 








